
Einführung

I. Grundsätzliches zum aktienrechtlichen Kapitalschutzrecht

1. Chancen und Risiken der Haftungsbeschränkung

Gläubigern von Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung steht als Haftmasse nur das Gesellschaftsvermögen selbst zur Verfügung, vgl.
§ 1 Abs. 1 Satz 2 AktG, § 13 Abs. 2 GmbHG. Anders als die Bezeichnung Gesell-
schaft mit „beschränkter“ Haftung zunächst vermuten lässt, haften diese juristischen
Personen jedoch unbeschränkt, das heißt mit ihrem gesamten (Gesellschafts-)Ver-
mögen. Stattdessen betrifft die Haftungsbeschränkung nicht die Gesellschaften
selbst, sondern vielmehr die hinter ihnen stehenden (natürlichen oder juristischen)
Personen in ihrer Funktion als Aktionäre bzw. Gesellschafter. Begegnet man im
Rechtsverkehr einer AG oder einer GmbH, ist daher grundsätzlich davon auszuge-
hen, dass neben ihr keine andere (natürliche oder juristische) Person unbegrenzt mit
ihrem gesamten Vermögen haftet.

Indes ist diese Haftungsbeschränkung aus rechtspolitischer Sicht nicht unpro-
blematisch. Einerseits ist in einem modernen Industriezeitalter wie dem unseren die
Finanzierung gigantischer Großprojekte durch private Einzelne nahezu unmöglich
geworden. Somit erfüllen Kapitalgesellschaften insbesondere die Funktion von
Kapitalsammelbecken. Zugleich werden Risikoaversionen abgebaut, indem mit
einem vorher festgelegten Risikobeitrag wirtschaftliche Unternehmungen ange-
gangen werden können, die in Bezug auf ihre Erfolgsaussichten oft ungewiss sind.
Nach Lösung dieser „Eintrittskarte“ in Form einer Beteiligung an Grund- bzw.
Stammkapital der Gesellschaft, ist das wirtschaftliche Risiko für Aktionäre bzw.
Gesellschafter weitestgehend überschaubar. Dergestalt tragen Kapitalgesellschaften
maßgeblich zum allgemeinen technischen und gesellschaftlichen Fortschritt bei.
Andererseits bilden erhöhteMissbrauchsgefahr undKrisenanfälligkeit gleichsam die
Kehrseite einer Medaille. So besteht die latente Gefahr, dass Gewinne der Gesell-
schaft den hinter ihr stehenden Personen zugutekommen, währenddessen Verluste –
im Insolvenzfall gar ein Totalverlust – den Gläubigern bzw. der Allgemeinheit
aufgelastet werden. Mit anderen Worten droht eine Privatisierung der Gewinne bei
gleichzeitiger Sozialisierung der Verluste. Wie kaum ein anderes Rechtsgebiet sind
daher das Gesellschaftsrecht und insbesondere das Aktienrecht als dessen Teilgebiet
maßgeblich vom Kampf des Gesetzgebers und der Rechtsprechung gegen Miss-
bräuche und Krisenerscheinungen geprägt. Weder die Nachgründung noch die
verdeckte Sacheinlage stellen insoweit eine Ausnahme dar. Vielmehr spiegeln beide



Rechtsfiguren diese Schattenseite des Kapitalgesellschaftsrechts mit ihrer langen
Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte auf eindrucksvolle Art und Weise wider.

2. Kapitalaufbringungs- und Kapitalerhaltungsgrundsätze
im Überblick

Für das Verständnis der Kapitalsicherungsvorschriften ist zunächst entscheidend,
dass der Gesetzgeber der Aktiengesellschaft weder verbieten kann noch verbieten
will, im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Verluste zu machen und hierdurch das
haftende Gesellschaftsvermögen zu schmälern. Zwar verlangt § 7 AktG, dass der
obligatorische Nennbetrag des Grundkapitals mindestens 50.000 EUR betragen
muss. Dergestalt bildet das Grundkapital gleichsam die finanzielle Keimzelle der
Aktiengesellschaft. Allerdings ist mit der bloßen satzungsmäßigen Festlegung einer
abstrakten Grundkapitalziffer in der Sache noch nichts gewonnen. Deshalb stellt das
Aktiengesetz zunächst mit einer Fülle zwingender Vorschriften sicher, dass ein der
Grundkapitalziffer entsprechendes Vermögen im Rahmen der Einlageleistung durch
die Aktionäre auch tatsächlich aufgebracht wird (sog. reale Kapitalaufbringung bzw.
Prinzip der Kapitalaufbringung).1 Des Weiteren kann das Grundkapital seiner
Gläubigerschutzfunktion nur dann vollumfänglich gerecht werden, wenn es – einmal
aufgebracht – auch weiterhin als Mindesthaftkapital erhalten bleibt und nicht nach
der Gesellschaftsgründung alsbald an die Aktionäre zurückgewährt oder der Ge-
sellschaft auf anderemWegewieder entzogen wird (sog. reale Kapitalerhaltung bzw.
Prinzip der Kapitalerhaltung).2 Um die Erfüllung der Garantiefunktion des Grund-
kapitals zu gewährleisten, verfolgt das aktienrechtliche Kapitalschutzsystem mithin
einen doppelten Ansatz.

Dem Prinzip der Kapitalaufbringung werden das Verbot der Stufengründung
(§§ 2, 29 AktG) und der Unter-pari-Emission (§ 9 Abs. 1 AktG), die Satzungspu-
blizität von Sondervorteilen, Gründungsaufwand, Sacheinlagen und Sachübernah-
men (§§ 26, 27AktG), die Vorschriften zuGründungsbericht undGründungsprüfung
(§§ 32 ff. AktG), die Vorschriften über die Einlageleistung (§ 36 Abs. 2 i.V.m. §§ 54
Abs. 3, 36a AktG), die gerichtliche Prüfung des Gründungshergangs (§ 38 AktG),
wegen ihrer präventiven Wirkung die Gründerhaftung (§§ 46 ff. AktG) sowie
überwiegend auch das Nachgründungserfordernis (§§ 52 f. AktG) zugeordnet.3

Ferner dienen die Regelungen nicht rechtzeitiger Einlageleistung (§§ 63 ff. AktG)

1 Lutter, in: K. Schmidt/Lutter, AktG, Band I: §§ 1–149, 4. Auflage 2020, § 1 Rn. 23;
Hüffer/Koch, AktG, 15. Auflage 2021, § 1 Rn. 11.

2 Lutter, in: K. Schmidt/Lutter, AktG, Band I: §§ 1–149, 4. Auflage 2020, § 1 Rn. 23;
Hüffer/Koch, AktG, 15. Auflage 2021, § 1 Rn. 12.

3 Lutter, in: K. Schmidt/Lutter, AktG, Band I: §§ 1–149, 4. Auflage 2020, § 1 Rn. 27;
Hüffer/Koch, AktG, 15. Auflage 2021, § 1 Rn. 11.
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sowie das Befreiungs- und Aufrechnungsverbot (§ 66 Abs. 1 AktG) der Absicherung
der realen Kapitalaufbringung.4

Auf das Prinzip der Kapitalerhaltung lassen sich dagegen im Wesentlichen drei
Regelungskomplexe zurückführen. Hierzu zählen das Verbot der Einlagenrückge-
währ sowie das Zinsverbot (§ 57 Abs. 1 und 2 AktG), das grundsätzliche Verbot des
Erwerbs eigener Aktien, weil sich andernfalls die Zahlung des Kaufpreises durch die
Gesellschaft als verdeckte Einlagenrückgewähr darstellen würde (§§ 71 ff. AktG),
und schließlich das Verbot jeglicher Vermögensverteilung über den Bilanzgewinn
hinaus (§ 57 Abs. 3 AktG).5 Hervorzuheben ist, dass es sich bei dem Verbot der
Einlagenrückgewähr nach § 57 Abs. 1 Satz 1 AktG um die zentrale Kapitalerhal-
tungsnorm handelt. Auf den ersten Blick wird scheinbar ganz beiläufig klargestellt,
dass den Aktionären die Einlagen nicht zurückgewährt werden dürfen. Indes ist das
Verbot der Einlagenrückgewähr nach herrschender Meinung über den bloßen
Wortlaut der Norm hinaus weiter zu fassen, so dass nicht nur das Grundkapital der
Aktiengesellschaft und die erbrachten Einlagen einer umfassenden Bindung unter-
liegen, sondern das gesamte Gesellschaftsvermögen.6 In diesem Zusammenhang
wird in der Literatur vom Grundsatz einer umfassenden aktienrechtlichen Vermö-
gensbindung gesprochen, die den Grundsatz der realen Kapitalerhaltung ergänzt.7

Endlich sind dem Bereich der Kapitalerhaltung auch die Vorschriften zur gesetzli-
chen Rücklage und Kapitalrücklage (§ 150 AktG i.V.m. §§ 266 Abs. 3 lit. A, 272
Abs. 2 HGB) zuzuordnen, indem gebundenes Vermögen geschaffen wird, welches
dem zur Deckung des Grundkapitals erforderlichen Gesellschaftsvermögen als
Reservefonds bzw. Pufferzone vorgelagert ist.8

4 Fleischer, in: K. Schmidt/Lutter, AktG, Band I: §§ 1–149, 4. Auflage 2020, § 63 Rn. 1
und § 66 Rn. 1; Hüffer/Koch, AktG, 15. Auflage 2021, § 63 Rn. 1 und § 66 Rn. 1 m.w.N.

5 Lutter, in: K. Schmidt/Lutter, AktG, Band I: §§ 1–149, 4. Auflage 2020, § 1 Rn. 28;
Hüffer/Koch, AktG, 15. Auflage 2021, § 1 Rn. 12.

6 BGH, Urt. v. 26.03.1984 – Az.: II ZR 171/83 = BGHZ 90, 381, 386; Henze, in: Groß-
kommentar, AktG, Zweiter Band: §§ 53a-75, 4. Auflage 2008, § 57 Rn. 10 f.; Bayer, in:
Münchener Kommentar, AktG, Band 1: §§ 1–75, 5. Auflage 2019, § 57 Rn. 10 f.; Rieckers, in:
Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 4: Aktiengesellschaft, 5. Auflage 2020,
§ 16 Rn. 1; Raiser/Veil, Recht der Kapitalgesellschaften, 6. Auflage 2015, § 19 Rn. 1; Hüffer/
Koch, AktG, 15. Auflage 2021, § 57 Rn. 1.

7 Fleischer, in: K. Schmidt/Lutter, AktG, Band I: §§ 1–149, 4. Auflage 2020, § 57 Rn. 1;
Rieckers, in: Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 4: Aktiengesellschaft,
5. Auflage 2020, § 16 Rn. 58; Hüffer/Koch, AktG, 15. Auflage 2021, § 57 Rn. 1.

8 Vgl. nur Hüffer/Koch, AktG, 15. Auflage 2021, § 150 Rn. 1 m.w.N.
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